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— 24: —

teiluiig der Bundesgelder vorgebeugt werden. Das Bundesamt wird indessen den für
den einzelnen Kanton bei der Festsetzung der Ansätze maßgebenden Verhältnissen
bei der Würdigimg ihrer Vorschläge gebührend Rechnung tragen und dadurch die
Gefahr einer zu weit gehenden Vereinheitlichung des Hilfswerkes tunlichst zu beheben
suchen."

5. Mit Bezug auf die Organisation in den Kantonen: Die Kantone und Gemeinden
sind zur gegenseitigen Auskunfterteilung über die für die Beurteilung der
Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnisse, sowie über allfällig bisher empfangene
Fürsorgeleistungen verpflichtet.

Alle andern Bestimmungen (z. B. betr. Trennung von der Armenfürsorge, genaue
Untersuchung und Prüfung derVerhältnisse der Bezugsberechtigten, Revision der
Fürsorgebeiträge, Durchführung der Fürsorge usw.) sind unverändert geblieben. Das
Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherung sagt denn auch: „Was die Organisation

der Bundesfürsorge betrifft, wird die Mehrzahl der Kantone keine wesentlichen
Neuerungen einzuführen haben, sind doch anläßlich der Erweiterimg des Hilfswerkes
im Jahre 1939 in dieser Beziehung in den meisten Kantonen die notwendigen
Maßnahmen getroffen worden. Eine da und dort noch notwendige schärfere Abgrenzimg
von Bimdesfürsorge und Armenpflege wird allerdings in organisatorischer Beziehimg
eingreifende Reformen voraussetzen." — Zu beachten ist endlich noch eine
Ubergangsbestimmung, die verlangt, daß die Ausscheidung bisheriger Bezüger, die gemäß den
neuen Bestimmungen nicht mehr berücksichtigt werden können, bis spätestens Ende
März 1942 zu erfolgen hat.

A. Wild, a. Pfr.

Zürich. Das Fürsorgeamt Winterthur hat im Jahre 1940 für Fürsorgezwecke
(Betrieb seiner drei Anstalten, Unterstützung von Kantonsbürgern, Angehörigen
von Konkordatskantonen, von Nichtkonkordatskantonen und Ausländern, sowie
für die Verwaltung 1 980 618 Fr. verausgabt und 2 124 429 Fr. eingenommen,
so daß ein Vorschlag von 143 810 Fr. resultiert. Über die Unterstützungspraxis
äußert sich der Bericht folgendermaßen: Zufolge des guten Geschäftsganges in
der Industrie, der Einführung der Lohnausgleichskasse für die Militärpflichtigen
und die für die Wehrmannsfamilien geschaffenen Fürsorgeinstitutionen überhaupt
ist für die Armenpflege nicht im Umfang ihrer Tätigkeit, wohl aber in finanzieller
Beziehung eine etwelche Entlastung eingetreten. Auch die Einberufung in den
militärischen Arbeitsdienst hat mit einer Anzahl chronischer Unterstützungsfälle
zeitweise aufgeräumt. Ist aus diesen Ursachen eine gewisse Besserung eingetreten,
so haben die zunehmende Teuerung der Lebenshaltung und die durch die Störung
des wirtschaftlichen Lebens bedingten kriegswirtschaftlichen Maßnahmen in
verschiedenen Gewerbezweigen die Armenpflege vor neue und schwere Aufgaben
gestellt. Der Krieg mit seinen nachteiligen Charakterbildungen hat die armen-
fürsorgerischen und armenpolizeilichen Maßnahmen nicht verringert, was die
vielen Eingaben und Beschwerden gegen fehlbare Familienvorstände und gefährdete

junge Leute belegen, die vermehrt zu Zwangsversorgung führten. Dazu
kommen die immer häufiger Werdenden Einweisungen in Spitäler, Sanatorien und
Kuranstalten. Glücklicherweise können die meisten solcher Fälle mit Hilfe der
Krankenkassen finanziert werden. Das kooperative Zusammenwirken der Behörden

mit den verschiedenen Fürsorgeinstitutionen hat sich wieder als eine segensreiche

Einrichtung erwiesen, zum Wohle der Bedürftigen, wie der Öffentlichkeit.
W.
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